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Abs.

Telefon

Telefax

E-Mail

Institut für gesundheitlichen Verbraucherschutz 
- Lebensmittelüberwachungsamt -

Meidericher Str. 14

47049  Duisburg

Per Post, Fax oder per E-Mail 
 Datum: 

Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (§§ 1 Abs. 1, 3 VIG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage, mir Auskunft zu erteilen über: 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(genaue Angaben der gewünschten Informationen sind erforderlich)
Bitte informieren Sie mich in folgender Form: 

telefonische Auskunft, Brief, E-Mail, Fax, Einsichtnahme in die Akten. 

(Unzutreffendes streichen)
Sollte Ihre Stelle für die Erteilung der Auskunft nicht zuständig sein, bitte ich um Nachricht. 

Sollten in dem Antrag noch genauere Angaben erforderlich sein, bitte ich kurzfristig um Mit-teilung. Sofern dem Informationsanspruch Hinderungsgründe entgegenstehen, bitte ich Sie, mir diese auch kurzfristig mitzuteilen. 

Falls Gebühren zu erwarten sind, teilen Sie mir deren Höhe bitte vor der Bearbeitung meines Antrags mit.

Bei einer Gebühr bis zu  ………….. Euro bin ich mit der Bearbeitung ohne Rückfrage einver-standen.

Um eventuelle Rückfragen zu beschleunigen, bitte ich darum, mich anzurufen. (ggf. streichen)  

Bestätigen Sie mir bitte den Zugang dieses Schreibens per Telefon, Mail, Fax oder Brief.

Mit freundlichen Grüßen

……………….......……..

(Unterschrift nicht vergessen)

Bei der Suche nach anderen zuständigen Behörden finden Sie hier Hilfe

http://www.vigwirkt.de/de/behoerdenwegweiser/
Zu Ihrer Information vorab:

Welche Rechtsmittel bestehen gegen eine Entscheidung?



Die Verbraucher können Widerspruch erheben

· gegen einen ablehnenden Bescheid, 

· wenn die Behörde die Information nur teilweise herausgegeben hat, oder 

· gegen die Höhe der festgesetzten Kosten.

Die Frist für den Widerspruch beträgt einen Monat, sofern der Bescheid eine Rechtsmittelbelehrung enthält.  Bei fehlender Rechtsmittelbelehrung beträgt sie ein Jahr. 

Der Widerspruch muss bei dem Amt erfolgen, das den Bescheid erteilt hat. Gegen Entscheidungen eines Bundes- oder Landesministeriums kann ebenfalls Widerspruch erhoben werden. Widerspruchsbehörde ist dann das oberste Bundes- oder Landesministerium selbst.

Wenn die Widerspruchsbehörde den Widerspruch zurückweist, steht dem Verbraucher der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten offen.
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